BA Steglitz-Zehlendorf . Januar 2023
StadtDez (V)

Vorlage
zur Beschlussfassung
fur die Bezirksamtssitzung am 10. Januar 2023

1. Gegenstand der Vorlage: Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung
der Wohnbevdlkerung gemal § 172 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 BauGB flur das Gebiet ,MittelstralRe” im
Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Ortsteil Steglitz

- Aufstellungsbeschluss -

2. Berichterstatter: Bezirksstadtratin Carolina Bohm

3. Beschlussentwurf: Das Bezirkssamt beschliel3t die Aufstellung einer so-
zialen Erhaltungsverordnung zur Erhaltung der Zu-
sammensetzung der Wohnbevolkerung gemaf
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB mit der Be-
zeichnung ,Mittelstraf3e” flr das Gebiet zwischen
Robert-Luck-StraBe, Sidendstral3e, Heesestralie,
Albrechtstral3e, Klingsorstrafl3e, MittelstralRe, Breite
Stral3e, Barsekowstralle, Schalloppstral3e, Birk-
buschstraRe, KlingsorstraRe, Bakepark, Haydn-
strale, Birkbuschstral3e, Schitzenstral’e, Ruge-
straRe und Berlinickestral3e im Bezirk Steglitz-Zeh-
lendorf. Die Innenkante der Linie bildet die Gebiets-
grenze. Die Karte mit der Abgrenzung des Geltungs-
bereichs ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage
1).

Mit der Durchfihrung des Beschlusses wird das
Stadtentwicklungsamt beauftragt.

4. Begrindung:

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat im Jahr 2019 ein Grobscreening zur Ermittlung potenzi-
eller sozialer Erhaltungsgebiete anhand von Uberwiegend sekundarstatistischem Daten-
material erstellen lassen. Im Ergebnis dieser Untersuchung wurden die vier Planungs-
raume Schlof3stral3e, Markelstral3e, Mittelstrale und Feuerbachstral3e mit insgesamt rund
18.000 Wohneinheiten als Verdachtsgebiete fir den mdglichen Einsatz des sozialen Er-
haltungsrechts identifiziert. Gemafl} dem Grobscreening Uberlagern sich in den vier Pla-
nungsraumen begrenzte bauliche Aufwertungspotenziale, eine hohe Dynamik bei den
wohnungswirtschaftlichen Parametern wie der Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen sowie ein zum Teil ausgepragtes Verdrangungspotenzial. Damit wurde die erste
Phase zur Festsetzung von sozialen Erhaltungsverordnungen durchgefihrt.



In einem zweiten Verfahrensschritt wurde im Rahmen von vertiefenden Untersuchungen,
die u. a. eine kleinraumige Haushaltsbefragung umfassten, geprtift, ob die Anwendungs-
voraussetzungen fur das soziale Erhaltungsrecht in den vier Verdachtsgebieten vorliegen.
Damit wurde dem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf ent-
sprochen (Beschluss Nr. 1144/V vom 16.09.2020, Drs. Nr.1805/V). In der vertiefenden Un-
tersuchung wurde nachgewiesen, dass die Voraussetzungen fur die Festsetzung einer Er-
haltungsverordnung nach 8 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB — bestehendes Auf-
wertungspotenzial, Aufwertungsdruck und Verdrangungspotenzial sowie zu befiirchtende
negative stadtebauliche Folgewirkungen — in einem Teilbereich des Untersuchungsgebiets
— dem empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstral3e” — vorliegen.

Im empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstral3e” bestehen vielfaltige bauliche Auf-
wertungspotenziale, die insbesondere die energetische Modernisierung und den Ein- oder
Anbau zusatzlicher, wohnwerterhdhender Merkmale umfassen. Die Nutzung der vorhan-
denen Potenziale kann zu Veranderungen der Wohnungsstruktur und des Wohnwerts fuh-
ren, wodurch Auswirkungen auf die Bewohner*innen in den betroffenen Bestanden entste-
hen. Die identifizierten baulichen Aufwertungspotenziale belegen, dass noch ein hohes
Steuerungspotenzial fur das soziale Erhaltungsrecht im empfohlenen sozialen Erhaltungs-
gebiet ,MittelstralRe” besteht. Daneben besteht ein grolles Potenzial flr die Umwandlung
von Miet- in Eigentumswohnungen.

Darlber hinaus ist im empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstra3e” ein woh-
nungswirtschaftlicher Aufwertungsdruck festzustellen. Dies hangt mit einer regen bauli-
chen Aktivitat, der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und dem Anstieg des
Mietniveaus zusammen.

Die sich aus dem bestehenden baulichen Aufwertungspotenzial und dem wohnungswirt-
schaftlichen Aufwertungsdruck ergebende Verdrangungsgefahr ist fir Teile der Gebietsbe-
volkerung im empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstral3e® erheblich und geeig-
net, wesentliche Veranderungen in der Bevoélkerungszusammensetzung zu verursachen.
Dies lasst sich aus der Analyse des Verdrangungspotenzials ableiten. Zu den verdran-
gungsgefahrdeten Haushalten zahlen insbesondere die folgenden Haushalte:

- Alleinstehende im Alter 18 bis 26 Jahre

- Alleinstehende im Alter ab 65 Jahre und Haushalte mit langer Wohndauer

- Haushalte mit Kindern

- Einkommensarme und einkommensschwache Haushalte

Bei Nichterlass der sozialen Erhaltungsverordnung gemaf 8 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer
2 BauGB und den damit verbundenen Genehmigungsvorbehalten waren folgende teils er-
hebliche negative stadtebauliche Folgen fur das empfohlene soziale Erhaltungsgebiet ,Mit-
telstralle“ zu erwarten, die durch eine Veranderung der Zusammensetzung der Wohnbe-
volkerung entstehen. Darunter fallen der Verlust von ginstigem Mietwohnraum, der Ver-
lust einer bedarfsgerechten Wohnungsbelegung sowie der Verlust der sozialen Mischung.

Die soziale Erhaltungsverordnung ist das geeignete stadtebauliche Instrument, um die In-
tensitat von Veranderungsprozessen zu dampfen und eine aus stadtplanerischer Sicht
adaquate behutsame und allmé&hliche Entwicklung zu gestalten. Bauliche MalRnahmen, die
der Herstellung eines zeitgeméalRen Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Woh-
nung unter Bertcksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dienen,
sind zulassig.

Der Gesetzgeber hat mit § 172 Abs. 2 in Verbindung mit 8§ 15 Abs. 1 BauGB die Méglich-
keit geschaffen, nach einem Aufstellungsbeschluss fur eine soziale Erhaltungsverordnung
Vorhaben bis zu 12 Monate zuriickzustellen. Hierdurch soll vermieden werden, dass die



Erhaltungsziele durch solche Vorhaben unmdglich gemacht oder wesentlich erschwert
werden. Die in der Rechtsprechung geforderte ,begriindete Beflrchtung®, dass die Ver-
wirklichung der Erhaltungsziele kiinftig unmdoglich gemacht oder wesentlich erschwert wird
(so z. B. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, 8 172, Rn 85), ist mit Verweis auf die bereits erfolgten
Untersuchungen gegeben.

5. Rechtsgrundlagen: 8§ 172 Abs 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
§ 15 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVerwG)
§ 36 Abs. 2 b, c, Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz
(BezVerwG); § 12 Abs. 2 Nr. 4 BezVerwG
8§ 30 Gesetz zur Ausfuihrung des Baugesetzbuches

(AGBauGB)
6. Finanzielle Auswirkungen: -
7. Auswirkungen auf eine
nachhaltige Entwicklung: keine spezifischen Auswirkungen

8. Verdffentlichung (BVV-BNr:471/V):ja

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: /

Carolina Bohm
Bezirksstadtratin



Abt., Stadtentwicklung 10.01.2023
StadtDez (V) App. 2000

Vorlage
zur Kenntnisnahme
fur die Bezirksverordnetenversammiung

1. Gegenstand der Vorlage: Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung
der Wohnbevdlkerung gemafr § 172 Absatz 1 Satz
1 Nummer 2 BauGB fur das Gebiet ,Mittelstral3e®
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Ortsteil
Steglitz

- Aufstellungsbeschluss -

2. Berichterstatter: Bezirksstadtratin Carolina Bohm

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu
nehmen:

Der Bezirkssamt hat am 10.01.23 beschlossen: Die Aufstellung einer sozialen
Erhaltungsverordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevdlkerung geman
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB mit der Bezeichnung ,Mittelstral3e” fir das Gebiet
zwischen

Robert-Luck-Stralle, Sidendstralle, Heesestral3e, Albrechtstral3e, Klingsorstral3e,
Mittelstral3e, Breite StralRe, BarsekowstraBe, Schalloppstrale, Birkbuschstralie,
Klingsorstral3e, Bakepark, Haydn-stral3e, Birkbuschstral3e, Schitzenstral3e, Ruge-stral3e
und BerlinickestralRe im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die Innenkante der Linie bildet die Ge-
bietsgrenze. Die Karte mit der Abgrenzung des Geltungsbereichs ist Bestandteil dieser
Verordnung (Anlage 1).

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat im Jahr 2019 ein Grobscreening zur Ermittlung
potenzieller sozialer Erhaltungsgebiete anhand von tUberwiegend sekundarstatistischem
Datenmaterial erstellen lassen. Im Ergebnis dieser Untersuchung wurden die vier Pla-
nungsraume Schlof3straRe, Markelstral3e, Mittelstral3e und Feuerbachstralle mit insge-
samt rund 18.000 Wohneinheiten als Verdachtsgebiete fir den mdglichen Einsatz des
sozialen Erhaltungsrechts identifiziert. Gemald dem Grobscreening tUberlagern sich in den
vier Planungsraumen begrenzte bauliche Aufwertungspotenziale, eine hohe Dynamik bei
den wohnungswirtschaftlichen Parametern wie der Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen sowie ein zum Teil ausgepragtes Verdrangungspotenzial. Damit
wurde die erste Phase zur Festsetzung von sozialen Erhaltungsverordnungen
durchgefuhrt.

In einem zweiten Verfahrensschritt wurde im Rahmen von vertiefenden Untersuchungen,
die u. a. eine kleinraumige Haushaltsbefragung umfassten, gepruft, ob die Anwendungs-
voraussetzungen fur das soziale Erhaltungsrecht in den vier Verdachtsgebieten vorliegen.
Damit wurde dem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf
entsprochen (Beschluss Nr. 1144/V vom 16.09.2020, Drs. Nr.1805/V). In der vertiefenden
Untersuchung wurde nachgewiesen, dass die Voraussetzungen fir die Festsetzung einer
Erhaltungsverordnung nach 8§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB — bestehendes
Aufwertungspotenzial, Aufwertungsdruck und Verdrdngungspotenzial sowie zu
beflrchtende negative stadtebauliche Folgewirkungen — in einem Teilbereich des



Untersuchungsgebiets — dem empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstralle® —
vorliegen.

Im empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstrale” bestehen vielfaltige bauliche
Aufwertungspotenziale, die insbesondere die energetische Modernisierung und den Ein-
oder Anbau zusatzlicher, wohnwerterhohender Merkmale umfassen. Die Nutzung der
vorhandenen Potenziale kann zu Veranderungen der Wohnungsstruktur und des Wohn-
werts fuhren, wodurch Auswirkungen auf die Bewohner*innen in den betroffenen Be-
standen entstehen. Die identifizierten baulichen Aufwertungspotenziale belegen, dass
noch ein hohes Steuerungspotenzial fir das soziale Erhaltungsrecht im empfohlenen
sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstrale“ besteht. Daneben besteht ein grolles Potenzial
fur die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen.

Darlber hinaus ist im empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstrale“ ein woh-
nungswirtschaftlicher Aufwertungsdruck festzustellen. Dies hangt mit einer regen
baulichen Aktivitat, der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und dem Anstieg
des Mietniveaus zusammen.

Die sich aus dem bestehenden baulichen Aufwertungspotenzial und dem wohnungswirt-
schaftlichen Aufwertungsdruck ergebende Verdrangungsgefahr ist fur Teile der Gebiets-
bevolkerung im empfohlenen sozialen Erhaltungsgebiet ,Mittelstrale” erheblich und
geeignet, wesentliche Verdnderungen in der Bevdlkerungszusammensetzung zu
verursachen. Dies lasst sich aus der Analyse des Verdrangungspotenzials ableiten. Zu
den verdrangungsgefahrdeten Haushalten zahlen insbesondere die folgenden Haushalte:

- Alleinstehende im Alter 18 bis 26 Jahre

- Alleinstehende im Alter ab 65 Jahre und Haushalte mit langer Wohndauer
- Haushalte mit Kindern

- Einkommensarme und einkommensschwache Haushalte

Bei Nichterlass der sozialen Erhaltungsverordnung gemaf § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer
2 BauGB und den damit verbundenen Genehmigungsvorbehalten waren folgende teils
erhebliche negative stadtebauliche Folgen fir das empfohlene soziale Erhaltungsgebiet
.Mittelstral3e” zu erwarten, die durch eine Veranderung der Zusammensetzung der
Wohnbevolkerung entstehen. Darunter fallen der Verlust von ginstigem Mietwohnraum,
der Verlust einer bedarfsgerechten Wohnungsbelegung sowie der Verlust der sozialen
Mischung.

Die soziale Erhaltungsverordnung ist das geeignete stadtebauliche Instrument, um die
Intensitat von Veranderungsprozessen zu dampfen und eine aus stadtplanerischer Sicht
adaquate behutsame und allmahliche Entwicklung zu gestalten. Bauliche Malinahmen, die
der Herstellung eines zeitgemalen Ausstattungszustands einer durchschnittlichen
Wohnung unter Berucksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen
dienen, sind zulassig.

Der Gesetzgeber hat mit § 172 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 BauGB die Moglichkeit
geschaffen, nach einem Aufstellungsbeschluss fiir eine soziale Erhaltungsverordnung
Vorhaben bis zu 12 Monate zuriickzustellen. Hierdurch soll vermieden werden, dass die
Erhaltungsziele durch solche Vorhaben unméglich gemacht oder wesentlich erschwert
werden. Die in der Rechtsprechung geforderte ,begrindete Befurchtung®, dass die
Verwirklichung der Erhaltungsziele kiinftig unmoéglich gemacht oder wesentlich erschwert
wird (so z. B. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, 8 172, Rn 85), ist mit Verweis auf die bereits
erfolgten Untersuchungen gegeben.

Maren Schellenberg Carolina Bohm
Bezirksblrgermeisterin Bezirksstadtratin
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Lönneker, Pascal
Rechteck


